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EFRE 
 
 

Finanzplanebene 
 
14.01.0 
 
 
 
 
14.02.1 

Bezeichnung 
 
Förderung der integrierten und inklusiven sozialen, wirtschaftli-
chen und ökologischen Entwicklung, der Kultur, des Naturer-
bes, des nachhaltigen Tourismus und der Sicherheit in städti-
schen Gebieten  
 
CLLD - Projekte außerhalb städtischer Gebiete 
 

 

A Handelt es sich um eine staatliche Beihilfe im Sinne von Arti-

kel 107 Absatz 1 AEUV? 

 
1. Findet ein Transfer von staatlichen Mitteln statt? 

 

Ja ☒   Nein ☐, siehe Begründung 

 

Begründung:  
 

 

 

 
2. Erhält der Empfänger einen Vorteil, den er unter normalen Umständen auf dem Markt 

nicht erhalten hätte? 
 

Ja ☒  Nein ☐, siehe Begründung 

 

Begründung:  
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 Seite 2 von 4 

Förderperiode 2021-2027 

Anlage 1 (Beihilferechtlicher Status) zum Maßnahmenbogen 

(Hinweise zum Ausfüllen sind blau eingefügt) Stand: 21.03.2024 

3. Ist der Leistungsempfänger an einer wirtschaftlichen Tätigkeit beteiligt, bietet er z. B. Gü-
ter oder Dienstleistungen auf einem Markt an? 
 

Ja ☒     Nein ☒, siehe Begründung 

 
 

Begründung:  
Das Vorliegen einer Beihilfe ist lt. Richtlinie im Einzelfall zu prüfen. 
  

 

4. Führt die Förderung zu einer (potenziellen) Wettbewerbsverfälschung? 

Ja ☒ Nein ☒, siehe Begründung 

Begründung:  
Das Vorliegen einer Beihilfe ist lt. Richtlinie im Einzelfall zu prüfen. 
 

 

 
 
5. Ist das Produkt oder die Dienstleistung theoretisch zwischen den Mitgliedstaaten handel-

bar oder findet eine Handelsbeeinträchtigung durch die Förderung statt? 
 

Ja ☒  Nein ☒ 

 

Begründung:  
Das Vorliegen einer Beihilfe ist lt. Richtlinie im Einzelfall zu prüfen. 

 

 
 
Nur sofern alle Fragen mit „Ja“ beantwortet wurden, handelt es sich um eine staatliche Bei-
hilfe im Sinne von Artikel 107 Abs. 1 AEUV. 
 
Im Ergebnis: Handelt es sich um eine staatliche Beihilfe? 
 

Ja ☒ (Teil B und C sind ebenfalls auszufüllen)  

Nein, es handelt sich nicht um eine staatliche Beihilfe ☒ 

Nein, es handelt sich um eine Förderung im Rahmen der De-minimis-Verordnung ☐  
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B Beihilferechtliche Rechtfertigung der Maßnahme   

 
 Die Maßnahme wird beihilferechtlich gerechtfertigt durch 

☒ AGVO Artikel 14, 17, 38, 45, 53 und 55  

☐ DAWI-De-minimis-VO 

☐ DAWI-Freistellungsbeschluss 

☐ sonstiges: … 

  ☐ Eine Mitteilung an die EU-Kommission ist erforderlich. 

☐ Notifizierung 

☐ AGVO-„Blitzmeldung“ 

  ☐ Eine Mitteilung an die EU-Kommission ist nicht erforderlich, weil die Maß-

nahme beihilferechtlich freigestellt werden kann durch 

☐ DAWI-De-minimis-VO 

☐ DAWI-Freistellungsbeschluss 

 
Begründung für die Entscheidung, dass eine Förderung gemäß der AGVO, der DAWI-
De-minimis-VO oder dem DAWI-Freistellungsbeschluss vorliegt: 

 

Eine generalisierte Beihilfefreiheit der Teilaktion kann entsprechend der unter Abschnitt A 
aufgeführten Tatbestände nicht festgestellt werden. Deshalb ist das Vorliegen einer Beihilfe 
von der Bewilligungsstelle im konkreten Einzelfall zu prüfen. Im Falle des Vorliegens einer 
Beihilfe und der Anwendungsmöglichkeit eines Freistellungstatbestandes der AGVO, wird 
die AGVO genutzt. Für die vorgesehenen Fördergegenstände ist eine Zuordnung zu den 
oben genannten Artikeln der AGVO möglich.  

 

C Einbindung des für Beihilfefragen zuständigen Referates des 

Landes 

 
Da Zweifelsfragen und/oder klärungsbedürftige Grundsatzfragen vorlagen, erfolgte diesbezüg-
lich eine Konsultation des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten 
des Landes Sachsen-Anhalt (MWL), Referat 21 

 

☐ nein  

☒ ja Entscheidung des richtlinienverantwortlichen Fachressorts: 

☒ Dem Votum des MWL, Referat 21 wird im vollen Umfang gefolgt. 

☐ Dem Votum des MWL, Referat 21 wird in Teilen gefolgt. 

☐ Dem Votum des MWL, Referat 21 wird nicht gefolgt. 
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Begründung: 
 

Anmerkungen wurden vollständig übernommen. 

 
 

 
 
 
 


